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Der Fall: Ein belgischer Arbeitnehmer ar-
beitet in Luxemburg und wohnt in Bel-
gien. Als Grenzgänger unterliegt er der 
luxemburgischen Regelung über das Kin-
dergeld und bezog es seit mehreren Jah-
ren für ein in seinem Haushalt aufgrund 
gerichtlicher Entscheidung untergebrach-
tes P� egekind. 2017 entzog ihm die Caisse
pour l’avenir des enfants (CAE) de Luxem-
bourg (Zukunftskasse Luxemburg) die Be-
zugsberechtigung für dieses Kindergeld. 
Sie ist der Auffassung, dass Kindergeld 
nur für solche Kinder zu zahlen sei, die zu 
dem Grenzgänger in einem direkten Ver-
wandtschaftsverhältnis (eheliche, unehe-
liche oder Adoptivkinder) stünden. Auf-
grund gerichtlicher Entscheidung unter-
gebrachte P� egekinder, die in Luxemburg 
wohnen, haben hingegen Anspruch auf 
ein solches Kindergeld, das an die natür-
liche oder juristische Person gezahlt wird, 
die das Sorgerecht für sie innehat.

Die luxemburgische Cour de cassation 
(Kassationsgerichtshof) fragte sich, ob die 
Vorschriften des luxemburgischen Sozial-
gesetzbuchs durch die Anwendung un-
terschiedlicher Anspruchsvoraussetzun-
gen je nachdem, ob der Arbeitnehmer 
gebietsansässig oder gebietsfremd ist,
eine indirekte Diskriminierung darstelle.

In seinem Urteil weist der Gerichtshof da-
rauf hin, dass Grenzgänger im Hinblick 

darauf, dass sie Steuern und Sozialabga-
ben im Aufnahmemitgliedstaat aufgrund 
der dort von ihnen ausgeübten unselbst-
ständigen Erwerbstätigkeit entrichten,
zur Finanzierung der sozialpolitischen Maß-
nahmen dieses Staats beitragen. Deshalb 
müssten ihnen die Familienleistungen 
sowie die sozialen und steuerlichen Ver-
günstigungen unter den gleichen Bedin-
gungen zugutekommen können wie in-
ländischen Arbeitnehmern. 

Verstoß gegen Unionsrecht

Nach Ansicht des Gerichtshofs führt eine 
Regelung, wie die in Rede stehende, zu 
einer Ungleichbehandlung und verstößt 
gegen das Unionsrecht.

Die Regelung eines Mitgliedstaats, nach 
der gebietsfremde Arbeitnehmer im Un-
terschied zu gebietsansässigen eine so-
ziale Vergünstigung für in ihrem Haushalt 
untergebrachte P� egekinder, für die sie 
das Sorgerecht innehaben, die ihren ge-
setzlichen Wohnsitz bei ihnen haben und 
tatsächlich und dauerhaft bei ihnen woh-
nen, nicht erhalten können, stellt nämlich 
eine indirekte Diskriminierung aufgrund 
der Staatsangehörigkeit dar. 

Der Umstand, dass die Entscheidung über 
die Unterbringung von einem Gericht ei-
nes anderen Mitgliedstaats als dem Auf-

nahmemitgliedstaat des betreffenden Ar-
beitnehmers erlassen wurde, kann auf 
diese Feststellung keinen Ein� uss haben.

Ebensowenig kann es darauf ankommen, 
so der Gerichtshof, ob der Grenzgänger 
selbst für den Unterhalt des in seinem
Haushalt untergebrachten P� egekinds 
aufkommt, wenn diese Voraussetzung 
nicht ebenfalls auf einen gebietsansässi-
gen Arbeitnehmer, bei dem ein P� ege-
kind untergebracht ist, angewendet wird.

Hinweis

Im Wege eines Vorabentscheidungsersu-
chens können die Gerichte der Mitglied-
staaten in einem bei ihnen anhängigen 
Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach 
der Auslegung des Unionsrechts oder nach
der Gültigkeit einer Handlung der Union 
vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet 
nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es 
ist Sache des nationalen Gerichts, über 
die Rechtssache im Einklang mit der Ent-
scheidung des Gerichtshofs zu entschei-
den. Diese Entscheidung des Gerichtshofs 
bindet in gleicher Weise andere nationale 
Gerichte, die mit einem ähnlichen Pro-
blem befasst werden. 
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Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

Gleichbehandlung für Grenzgänger
Grenzgänger in der EU müssen die gleichen sozialen Vergünstigungen erhalten wie gebietsansässige Arbeitnehmer, 
urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C-27/23.
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